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Bevölkerung und Gebiet im Überblick 

Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) 

Gemeindegebiet 20231) km2 in % des Landes

Insgesamt 14,15 0,04

Bevölkerung 20232) Anzahl  in % des Landes 

Insgesamt 12.632 0,11

Eckdaten zur Bevölkerung Anzahl je 1.000 EW

 Kinder unter 6 Jahren 694 55

 Kinder unter 7 Jahren 797 63

 Kinder/Jugendliche unter 18 J. 2.026 160

 65jährige und ältere 2.536 201

 75jährige und ältere 1.283 102

 Frauen 6.584 521

 Ausländer 1.696 134

 unter 18 Jahren 216 17

Lebendgeborene 105 8

Geburtenüberschuss/-defizit -9 -1

Zugezogene (über Gemeindegrenze) 1.170 93

Wanderungsgewinn/-verlust -41 -3

 1) Landessumme: ohne die Flächen der gemeindefreien Gebiete Rheinau und Gutsbezirk Münsingen. 

 2) Basis Zensus 2022. 

Datenquelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen 

Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik. 
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1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 36.258.885 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 38.236.981 

1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 
-1.978.096 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 
-1.978.096 

   

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  

   

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 
36.043.885 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 
36.836.981 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 
und 2.2) von -793.096 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.331.700 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.994.230 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -4.662.530 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 
2.6) von -5.455.626 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.000.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 125.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.875.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -3.580.626 

  
§ 2 Kreditermächtigung 

  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

2.000.000 EUR 
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 

0 EUR 
  

 
 

 

Anlage 1 
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) 

16.12.2025 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
1.   Haushaltssatzung der Gemeinde Dossenheim für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 die 

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 

 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                                                                                        EUR 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
  

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf                      0 EUR 

  
§ 4 Kassenkredite 

  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

       3.000.000 EUR 

  
§ 5 Stellenplan 

  
Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 

  
 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

 

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der 
Rechtsaufsichtsbehörde am XX.XX.XXXX vorgelegt. 

 

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Kommunalrechtsamt am 
XX.XX.XXXX genehmigt. 

 

  
 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX im Zimmer 304 oder an der 
Information des Rathauses öffentlich aus. 

 

  
 

Dossenheim, den 16.12.2025 

 

 

 

____________________________________________________ 

David Faulhaber 
Bürgermeister 
 

 

Anlage 1 
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) 

16.12.2025 

 7



 

 

 

Vorbericht 

2026 

 

 8



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

 
   Inhaltsverzeichnis 

Seite 

 

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft ..................................... - 15 - 
 

1.1 Die Haushaltssatzung .............................................................................. - 18 - 
1.2 Der Haushaltsplan .................................................................................... - 19 - 
1.3 Finanzplanung .......................................................................................... - 19 - 
1.4 Vorbericht ................................................................................................. - 20 - 

 

2. Haushaltsjahr 2026 ............................................................... - 21 - 
 

2.1 Ergebnishaushalt .................................................................................... - 21 - 
 

2.1.1 Erträge ................................................................................................ - 21 - 
2.1.2 Aufwendungen .................................................................................... - 29 - 
2.1.3 Budget- und Deckungsregeln .............................................................. - 36 - 

 
2.2 Finanzhaushalt ......................................................................................... - 38 - 

 
2.2.1 Einzahlungen....................................................................................... - 38 - 
2.2.2 Auszahlungen...................................................................................... - 40 - 
2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt ..................................................................... - 41 - 

 

3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und       
Schuldenentwicklung ..................................................................... - 45 - 

 
3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses .............................................. - 45 - 
3.2 Entwicklung der Rücklage ........................................................................ - 46 - 

 

4. Entwicklung der Schulden ......................................................... - 48 - 
 

5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2025 ................................ - 49 - 
 

 

 

 

 

  

 9



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft 
 

Die von etwa 1969/1974 bis etwa 1994/2000 flächendeckend in allen Bundesländern 
angewandte Kameralistik (Verwaltungsbuchführung), welche nur in der öffentlichen 
Verwaltung verwendet wurde, hat sich in der Form der einfachen Gegenüberstellung 
von Einnahmen und Ausgaben als nicht mehr geeignet erwiesen, das Steuerungs-
instrument für ein immer komplexeres Aufgabenvolumen der Kommunalverwaltun-
gen darzustellen. 

Dies haben die Innenminister und -senatoren der Bundesländer mit ihrem Grundsatz-
beschluss zum neuen Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen vom 21. No-
vember 2003 in Jena eindrücklich dokumentiert. 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 im Rahmen des Geset-
zes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Umstellung der Kommunalhaus-
halte auf die Doppik beschlossen. Dafür wurde eine relativ lange Frist bis spätestens 
2016 vorgesehen. Später wurde diese Frist bis 2020 verlängert. 

Das neue, verbesserte Rechnungswesen knüpft als Vorbild an das in der Privatwirt-
schaft üblicherweise praktizierte Verfahren der „doppelten Buchführung in Konten“ 
(Doppik) an. 

Das Prinzip der kommunalen Doppik basiert auf einem Drei-Komponenten-System 
bestehend aus Ergebnis-Rechnung, Finanz-Rechnung, Bilanz bzw. den gleichbe-
zeichneten Planungskomponenten (Ergebnis- und Finanzplan) bzw. Rechnungskom-
ponenten (Ergebnis- und Finanzrechnung). Dieses Buchführungssystem bildet daher 
die Grundlage zur Erreichung der Ziele des neuen Steuerungsmodells. 

Ziele sind unter anderem: 

 Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenver-
brauchs. 

 Dezentrale Ressourcenverantwortung und Ermöglichung der zielorientierten 
Steuerung durch Budgets. 

 Outputoptimierte Darstellung der Produkte, keine reine Inputorientierung mehr 
und somit Steuerung über Produkte. 

 Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im 
„Konzern Kommune". 

 Integration der Beteiligungen, Konsolidierung im „Konzern Kommune“, kom-
munale.  

 Durchführung von produktorientierter Haushaltsplanung, Kosten- und Leis-
tungsrechnung und Controlling. 

 Bürgerfreundlichkeit, durch die Produkte ergibt sich eine größere Durchsich-
tigkeit (Transparenz). 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

 

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in der jeweilig 
gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu 
führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erforder-
nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tra-
gen. 

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. 

Mit der Umstellung auf die Doppik hat die Gemeinde Bücher zu führen, in denen nach 
Maßgabe dieses Gesetzes (GemO) und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen 
Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanz-
lage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu ma-
chen sind. 

In § 78 GemO sind die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen 
niedergeschrieben. Demnach erhebt die Gemeinde Abgaben nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Ein-
zahlungen  

1.  soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, 

2.  im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Ein-
zahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer 
Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

3.  Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung 
nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

1.1 Die Haushaltssatzung 

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung 
zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren ge-
trennt erlassen werden. 

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen 

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags 

a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der     
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo    
als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,     
            

b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren  
Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis, 
 

c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veran-   
schlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergeb-
nis, 

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags 

a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -
bedarf des Ergebnishaushalts, 
 

b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 
deren Saldo, 
 

c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittel-
überschuss oder -bedarf, 
 

d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
und deren Saldo, 
 

e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanz-
haushalts, 

 
3. des Gesamtbetrags 

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) und 
 

b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-
tungsermächtigungen), 

 
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite, 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

 
5. der Steuersätze für Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in 
einer gesonderten Satzung festgesetzt werden (in Dossenheim wird dies in der 
Hebesatzsatzung erledigt). Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf 
die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellen-
plan für das Haushaltsjahr beziehen. 

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

1.2 Der Haushaltsplan 

Nach § 80 GemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im 
Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
 
  1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 

2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu  
      leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und 

3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die bei diesem zu erbringenden Leistungs-
ziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 
Satz 1 GemO. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen 
der Gemeinde bleiben unberührt. 

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu glie-
dern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (or-
dentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 
ausgeglichen werden. 

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbe-
trägen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung 
aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Über-
schussrücklagen nicht möglich, kann ein Geldbetrag in die drei folgenden Haushalts-
jahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basis-
kapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein. 
Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. 
Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder           begründet noch 
aufgehoben. 

 

1.3 Finanzplanung 

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanz-
planung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das lau-
fende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der 

 13



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglich-
keiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionspro-
gramm aufzustellen.  

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit 
dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit 
der Haushaltssatzung zu beschließen. 

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung  
anzupassen und fortzuführen. 

 

 
1.4 Vorbericht 

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haus-
haltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushalts-
lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt 
werden, 

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und     welche 
Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, 

 
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlun-

gen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkre-
dite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwi-
ckeln werden, 

 
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem 

Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Ge-
samtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden  
 drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungs-
bedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemO stehen, 
 

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 
Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haus-
halte der folgenden Jahre ergeben, 
 

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen ent-
steht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Aus-
wirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben, 
 

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vor-
jahres abweicht und 
 

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und 
der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem 
Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.  
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

2. Haushaltsjahr 2026 

2.1 Ergebnishaushalt 

2.1.1 Erträge 

 

Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2026 stellen sich wie folgt dar: 
 

Erträge 

2024 2025 2026 Verände-
rung 

Planung Planung Planung 2026/2025 

€ € € % 

Grundsteuern 1.631.000 1.636.000 1.610.000 -1,59% 

Gewerbesteuer 4.100.000 4.500.000 3.500.000 -22,22% 

Hundesteuer / Vergnügungssteuer / Zweitwohnungs-
steuer 

100.000 100.000 155.000 55,00% 

Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer 10.046.196 10.465.056 10.977.998 4,90% 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 468.038 464.484 565.201 21,68% 

Familienleistungsausgleich 826.765 821.997 859.114 4,52% 

Schlüsselzuweisungen / Komm. Investitionspauschale 9.046.695 8.449.293 10.298.263 21,88% 

Allgemeine Finanzzuweisungen 3.670.314 3.078.539 3.623.688 17,71% 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 215.000 215.000 215.000 0,00% 

Sonstige Transfererträge 1.500 1.500 1.500 0,00% 

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 1.760.107 2.353.907 2.624.157 11,48% 

Sonstige privatrechtliche Entgelte 1.363.974 1.331.709 1.342.184 0,79% 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.470 169.470 95.880 -43,42% 

Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erträge 410.400 410.400 390.900 -4,75% 

Summe Ergebnishaushalt 33.721.459 33.997.355 36.258.885 k.A. 

 

 
 

 

Grundsteuern

Gewerbesteuer

Hundesteuer / 
Vergnügungssteuer / 
Zweitwohnungssteue

r

Gemeindeanteil an d. 
Einkommenssteuer

Gemeindeanteil an 
der UmsatzsteuerFamilienleistungsausglei…

Schlüsselzuweisungen / …

Allgemeine …

Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten

Entgelte für öffentliche 
Leistungen und …

Sonstige privatrechtliche 
Entgelte

Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen

Zinsen und ähnliche Erträge 
/ Sonstige Erträge
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

      Entwicklung des Haushaltsvolumens des Ergebnishaushalts 
 
 

Haushaltsjahr Haushaltsvolumen Stand 

2016 29.291.521 € Rechnungsergebnis 

2014 28.013.901 € Rechnungsergebnis 

2018 31.815.325 € Rechnungsergebnis 

2019 33.309.965 € Rechnungsergebnis 

2020 32.938.407 € Rechnungsergebnis 

2021 30.413.833 € Rechnungsergebnis 

2022 34.575.575 € Rechnungsergebnis 

2023 32.239.215 € Planansätze 

2024 33.721.459 € Planansätze 

2025 33.997.355 € Planansätze 

2026 36.258.885 € Planansätze 

Mittelwert 29.714.620 € k.A. 

 
 

 
 
 

 

Vergleicht man die bereinigten Haushaltsvolumina der Jahre 2016 und 2026  
miteinander, so ergibt sich eine Steigerung von 6.967.364,00 € oder auch  
23,79 %.  

 

Die Steigerungen beruhen zum überwiegenden Teil auf Steigerungen bei den Steu-
ern und Zuweisungen (vgl. hierzu die Ausführungen auf den nächsten Seiten). 
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€15.000.000 

€20.000.000 

€25.000.000 
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€40.000.000 

2016 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

2.1.1.1 Realsteuern 
 
Zu den Realsteuern zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die Ge-
meinde Dossenheim hat die Realsteuerhebesätze zum 01.01.2021 erhöht, um den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen. Die Erhöhung erfolgt auf den 
Mittelwert der umliegenden Gemeinde (Datenbasis 2019). Somit gehört Dossenheim 
auch weiterhin zu den steuerzahlerfreundlichen Gemeinden. Die Grundsteuerreform 
zum 01.01.2025 sollte möglichst aufkommensneutral erfolgen. Aus diesem Grund 
erfolgte zum 01.01.2025 die Änderung der Hebesatzsatzung mit einer Senkung des 
Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 175 %. 
 
Während sich die Grundsteuern als eine verlässliche und auch über viele Jahre im 
Voraus gut planbare Größe präsentieren, zeigt sich bei der Gewerbesteuer ein völlig 
anderes Bild. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass als Bemessungs-
grundlage der Gewerbeertrag herangezogen wird und somit das Steueraufkommen 
sehr stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt. 

 

Die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten zehn Jahre stellt sich wie folgt dar: 
  

Jahr Gewerbesteueraufkommen Stand 

2016 4.217.622 € Rechnungsergebnis 

2017 1.497.568 € Rechnungsergebnis 

2018 4.780.904 € Rechnungsergebnis 

2019 5.574.257 € Rechnungsergebnis 

2020 7.138.162 € Rechnungsergebnis 

2021 4.384.891 € Rechnungsergebnis 

2022 6.550.753 € Rechnungsergebnis 

2023 3.800.000 € Planansatz 

2024 4.100.000 € Planansatz 

2025 4.500.000 € Planansatz 

2026 3.500.000 € Planansatz 

Mittelwert 4.549.469 € k. A. 

 

 

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind zeitversetzt ein Spiegel für die wirtschaftliche 
Lage der ortsansässigen Unternehmen. Neben Markt- und Umweltfaktoren spielen hier 
auch politische Rahmenbedingungen und die Unternehmensstrategie und eine Rolle. 
Diese Faktoren sind durch die Gemeinde nicht beeinflussbar und führen zu jährlich 
schwankenden Erträgen für die Gemeinde.  
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2.1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 

 
Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der zu verteilende Einkommen-
steueranteil des Landes sind direkt mit der Entwicklung der Wirtschaft, den Wachs-
tumsraten und der Gewinn- und Einkommenssituation der tatsächlichen Steuerzahler 
verbunden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – wie bei vielen an-
deren Gemeinden auch – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Dossenheim. 
 
Der Umsatzsteueranteil ist prinzipiell von denselben Faktoren abhängig. Aufgrund 
der absoluten Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kann hier jedoch nur 
von einer untergeordneten Rolle gesprochen werden. 
 
Nicht zu den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern werden die Aus-
gleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich gerechnet. Diese resultie-
ren jedoch aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes und werden daher 
unter diesem Kapitel aufgeführt. 
 
Die steuerlichen Ergebnisse einer Gemeinde wirken sich im Kommunalen Finanz-
ausgleich des Landes Baden-Württemberg über einen Mehrjahreszeitraum aus. 
Das Gewerbesteueraufkommen hat immer unmittelbaren Einfluss auf die Zuweisun-
gen zwei Jahre später. Hohe Erträge aus der Gewerbesteuer mindern die Zuweisun-
gen im übernächsten Jahr, niedrigere Erträge aus der Gewerbesteuer führen zu hö-
heren Zuweisungen im übernächsten Jahr. 
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Jahr Est-Anteil Ust-Anteil Fam.leist.ausgl. Stand 

2016 8.098.608 € 267.910 € 652.663 € Rechnungsergebnis 

2017 9.050.603 € 332.944 € 673.291 € Rechnungsergebnis 

2018 8.676.746 € 399.846 € 649.276 € Rechnungsergebnis 

2019 9.167.862 € 453.098 € 672.275 € Rechnungsergebnis 

2020 8.600.600 € 491.269 € 614.752 € Rechnungsergebnis 

2021 9.017.113 € 485.400 € 668.726 € Rechnungsergebnis 

2022 9.353.293 € 435.271 € 767.883 € Rechnungsergebnis 

2023 9.412.755 € 439.591 € 785.797 € Rechnungsergebnis 

2024 10.046.196 € 468.038 € 826.765 € Planansatz 

2025 10.465.056 € 464.484 € 821.997 € Planansatz 

2026 10.977.998 € 565.201 € 859.114 € Planansatz 

Mittel-
wert 

9.351.530 € 436.641 € 726.594 € k. A. 

 

 

 
 
2.1.1.3 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen 

 
Bedarfszuweisungen – oder auch Mittel aus dem Ausgleichsstock - erhalten Gemein-
den nach § 13 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG), wenn 
sie nicht aus eigenen Mitteln notwendige kommunale Einrichtungen schaffen oder 
instand setzen können oder um besondere Belastungen einzelner Gemeinden zu 
mildern oder in Ausnahmefällen für den Haushaltsausgleich. Die Voraussetzungen 
für die Gewährung dieser Zuweisungen sind sehr eng und restriktiv.  
Die Gemeinde Dossenheim hat in den u.a. Jahren lediglich einmal für die Sanierung 
des Hallenbads Mittel aus dem Ausgleichsstock erhalten. 
 

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten Ge-
meinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als die Steuerkraftmesszahl, d.h. deren 
errechneter Bedarf an Steuermitteln nicht durch das tatsächliche Steueraufkommen 
gedeckt wird. Aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahl erhielt die Gemeinde Dos-
senheim im Jahr 2019 auch Mittel aus der sog. Sockelgarantie i.H.v. 649.783 €. 
Daneben erhalten die Gemeinden nach § 4 FAG die Kommunale Investitionspau-
schale. Diese ist in den u.a. Zahlen enthalten. 
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Die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
im vorliegenden Haushalt die zweitgrößte Einnahmeart der Gemeinde.  
 
Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielen die Größen Bedarfsmesszahl 
(Einwohner x gestaffelte Kopfbeträge) und Steuerkraftmesszahl (anteiliges Steuer-
aufkommen des Vorvorjahres) eine entscheidende Rolle, da die Differenz dieser bei-
den Positionen die Schlüsselzahl ist und 70 % hiervon derzeit die Schlüsselzuwei-
sungen ergeben.  
 
 

Jahr Schlüsselzuweisungen Stand 

2016 4.920.669 € Rechnungsergebnis 

2017 4.664.238 € Rechnungsergebnis 

2018 5.694.232 € Rechnungsergebnis 

2019 6.199.196 € Rechnungsergebnis 

2020 6.315.880 € Rechnungsergebnis 

2021 6.067.143 € Rechnungsergebnis 

2022 7.226.191 € Rechnungsergebnis 

2023 7.660.782 € Rechnungsergebnis 

2024 9.046.695 € Planansatz 

2025 8.449.293 € Planansatz 

2026 10.298.263 € Planansatz 

Mittelwert 6.958.417 € k. A. 
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2.1.1.4 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 
 
Im Haushaltsjahr 2026 erhält die Gemeinde Dossenheim noch eine Reihe von weite-
ren Zuweisungen und Zuschüssen. Erwähnt sei an dieser Stelle die Zuweisung des 
Landes für die (Klein-)Kinderbetreuung i. H. v. 3.607.688,00 €.  
Die Zuweisung vom Land für den Zuschuss für Zwecke der Anschlussunterbringung 
i. H. v. 80.000 € entfallen seit 2020 ersatzlos. 
 
 
2.1.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen 
 
Diese Erträge schlagen im vorliegenden Haushaltsplan mit 215.000 € zu Buche. Es 
handelt sich hierbei um das Pendant zu den Abschreibungen, deren Darstellung im 
Kapitel Aufwendungen zu finden ist. 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen entstehen durch die 
Auflösung (entspricht der Vorgehensweise der Abschreibung) von passivierten Son-
derposten und Beiträgen wie z.B. Straßen- oder Abwasserbeseitigungsbeiträgen im 
Rahmen von Neuerschließungen.  
 
In der Kameralistik wurden diese Auflösungen lediglich im Bereich der Abwasserbe-
seitigung verbucht, da sie nur hier eine Relevanz für die Gebührenkalkulationen hat-
ten. Nun müssen die Auflösungen bei allen tangierten Produkten verbucht werden 
und bedeuten einen ergebniswirksamen Ertrag. 
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2.1.1.6 Erträge aus Verwaltung und Betrieb 
 
Bei dieser Ertragsart sind veranschlagt: 

 

Bezeichnung Planansatz 2024 Planansatz 2025 Planansatz 2026 

Entgelte für öffentliche Leistungen 
oder Einrichtungen 

1.760.107 € 2.353.907 € 2.624.157 € 

Sonstige privatrechtliche Leis-
tungsentgelte 

1.363.974 € 1.331.709 € 1.342.184 € 

Kostenerstattungen und Umlagen 81.470 € 169.470 € 95.880 € 

Zinsen und ähnliche Erträge 700 € 700 € 700 € 

Sonstige ordentliche Erträge 409.700 € 409.700 € 390.200 € 

Summe 3.615.951,00 € 4.265.486,00 € 4.453.121,00 € 

 
 

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (ab 30.000 €): 
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro        130.000 € 
Benutzungsgebühren Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge 
und Asylbewerber/-innen         450.000 € 
Kursgebühren Volkshochschule          63.000 € 
Eintrittsgelder Hallenbad         157.000 € 
Niederschlagswassergebühren        200.500 € 
Schmutzwassergebühren       1.256.600 € 
Bestattungsgebühren            55.000 € 
Grabnutzungsentgelte          130.000 € 
 
 
 

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 25.000 €): 
Wohn- und Geschäftsgebäude        430.000 € 
Unbebaute Grundstücke und Erbbaurechte      188.000 € 
Untervermietung für Anschlussunterbringung       65.000 € 
Durchbuchung Mieten und Pachten Sozialzentrum Platanenweg    90.000 € 
Mittagstisch Seniorenprak          35.000 € 
Miete Kleinkindbetreuung Purzelzwerge        70.400 € 
Miete Sauna            36.184 € 
Holzverkaufserträge         316.950 € 
 
 
 

Kostenerstattungen und Umlagen (ab 10.000 €) 
Erstattung von Gemeinden für Kinderbetreuung in Dossenheim     50.000 € 
Holzproduktion/Förderung der ökolog./soz. Funktion des Waldes   12.300 € 
 
 
 

Zinsen und ähnliche Entgelte  
Sonstige Zinserträge              600 € 
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen           100 € 

 

Sonstige ordentliche Erträge (ab 25.000 €) 
Bußgelder           60.000 € 
Konzessionsabgabe Strom      280.000 € 
Konzessionsabgabe Gas        30.000 € 
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     2.1.2 Aufwendungen 

Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026 stellen sich wie folgt 
dar: 

 

Aufwendungen 

2024 2025 2026 Verände-
rung 

Planung Planung Planung 2026/2025 

€ € € % 

Personalaufwand 6.670.430 6.627.580 6.757.476 1,96% 

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 
und sonst. bew. Vermögens 

1.941.830 1.712.547 2.010.830 17,42% 

Bewirtschaftungsaufwendungen 1.587.320 1.512.639 1.661.220 9,82% 

Mieten und Pachten 745.370 755.370 713.420 -5,55% 

Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-
aufwand 

1.522.900 1.544.650 1.481.283 -4,10% 

Abschreibungen 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0,00% 

Zinsen und ähnl. Aufwendungen 91.900 87.800 145.000 65,15% 

Transferaufwendungen 17.812.309 21.167.444 22.162.640 4,70% 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.904.240 1.775.350 1.905.112 7,31% 

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 k.A. 

Summe Aufwendungen Verwaltungshaushalt 33.676.299 36.583.380 38.236.981 k.A. 
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2.1.2.1 Personalaufwand 
 
Die Veranschlagung des Personalaufwands erfolgt aufgrund der Personalaufwands-
hochrechnung der Personalstelle. Die hochgerechneten Werte wurden verursa-
chungsgerecht den Produktgruppen und Endprodukten zugeordnet.  
Die Personalaufwendungen stellen 17,67 % (Vorjahr 18,12 %) der Gesamtaufwen-
dungen des Ergebnishaushalts dar. Hierin berücksichtigt sind die bereits bekannten 
oder erwarteten Besoldungssteigerungen der Beamten und die Entgeltsteigerungen 
der Angestellten sowie Veränderungen am Personalkörper.  
 

Zum Stellenplan: 
Der Stellenplan weist insgesamt 88,12 Stellen (Vorjahr 86,75) aus. Hierunter entfal-
len 7 Stellen auf Beamtinnen und Beamte und 81,12 Stellen auf Beschäftigte. 
 
 

Jahr Personalkosten Stand 

2016 4.158.305 € Rechnungsergebnis 

2017 4.346.739 € Rechnungsergebnis 

2018 4.740.685 € Rechnungsergebnis 

2019 4.927.705 € Rechnungsergebnis 

2020 4.759.364 € Rechnungsergebnis 

2021 4.914.745 € Rechnungsergebnis 

2022 5.431.990 € Rechnungsergebnis 

2023 6.153.837 € Planansatz 

2024 6.670.430 € Planansatz 

2025 6.627.580 € Planansatz 

2026 6.757.476 € Planansatz 

Mittelwert 5.408.078 € k.A 
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2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten hauptsächlich: 
 

- die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen 
beweglichen Vermögens (2.010.830 €) 
- die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
  (1.661.220 €) 
- Mieten und Pachten (713.420 €) 
- Sach- und Dienstleistungen/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-
dungen (1.481.283 €) 

  
Unterhaltung der Grundstücke, ... (ab 40.000 €): in den Endprodukten 

     

11.24.02.55 Wohn- und Geschäftsgebäude 42.000 € 

53.80.00.00 Abwasserbeseitigung 170.000 € 

    54.10.01.00 Straßen | Wege | Plätze 250.000 € 

    54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege 86.000 € 

54.10.02.00 Verkehrsausstattung 220.000 € 

55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen 260.000 € 

55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen 66.500 € 

55.20.00.00 Gewässerschutz 100.000 € 

 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen darüber hinaus  
u. a. 

- Haltung von Fahrzeugen, 
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 
- Lehr- und Unterrichtsmaterial, 
- Lernmaterial, 
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. 

 
Wie sich der Bewirtschaftungsaufwand verteilt, wird in den jeweiligen Produktgrup-
pen ersichtlich. Zum Bewirtschaftungsaufwand zählen u.a. Strom, Gas, Müll-, Was-
ser- und Abwassergebühren, Reinigungskosten, etc. 
Gerade die Veranschlagung der Gas- und Stromkosten im Voraus erweist sich in 
diesen Zeiten als äußerst schwierig. Wie entwickeln sich die Preise im Planjahr? 
Kommt es zu einem Versorgungsengpass der Energieressourcen? Wie entwickelt 
sich der Russland-Ukraine-Konflikt? Das sind nur die wichtigsten Fragen, die man 
sich in diesem Zusammenhang stellen muss.  
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 2.1.2.3 Abschreibungen 
 
Der Ergebnishaushalt verglichen mit dem kameralen Verwaltungshaushalt wird durch 
nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (s. auch Kapitel Auflösungen) 
ergänzt. 
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegen-
stände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungspe-
rioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im 
Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Ab-
schreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibun-
gen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, aus-
schließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet. Sofern im Ergeb-
nishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden 
die Abschreibungen erwirtschaftet. 
 
Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind unein-
geschränkt und verursachungsgerecht möglich, da die Bewertung des kompletten 
Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) nun vollständig abgeschlossen ist. Aus 
diesem Grund wurden die genauen Beträge in der Planung berücksichtigt. Im Rah-
men der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann die fundierten Ergebnisse der 
Vermögensbewertung eingespielt und ein abgestimmtes Zahlenmaterial zur Verfü-
gung stehen. 
 
Für das Haushaltsjahr 2026 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.400.000 
€ veranschlagt.  
 
 
2.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Hierunter fallen in der Hauptsache Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen 
und Kassenkredite. Diese werden im Haushaltsjahr 2026 mit 145.000 € geplant. 
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2.1.2.5 Transferaufwendungen 
 

Die Transferleistungen für das Jahr 2026 setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 

Transferaufwendungen 

Zuweisungen an Gemeinde, Gemeindeverbände 12.300 € 

Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV) 710.200 € 

Zuschüsse an verbundene Unternehmen 866.140 € 

Zuschüsse an private Unternehmen  0 € 

Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kinderbetreuung) 7.945.469 € 

Gewerbesteuerumlage 340.278 € 

FAG-Umlage  4.946.916 € 

Kreisumlage 7.330.837 € 

Summe 22.152.140 € 

 

  
 

 
  

Zuweisungen an Gemeinde,
Gemeindeverbände

Zuweisungen an Zweckverbände
(insb. ÖPNV)

Zuschüsse an verbundene
Unternehmen

Zuschüsse an private
Unternehmen

Zuschüsse an übrige Bereiche
(insb. Kinderbetreuung)

Gewerbesteuerumlage

FAG-Umlage

 27



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage (FAG) und 
Kreisumlage 
 

 

Die Entwicklung der Umlagen wird in folgender Tabelle und Grafik dargestellt: 
 

 

Jahr Gew.st.uml.  
FAG-Um-
lage  

Kreisumlage  Stand 

2016 827.416 € 3.544.038 € 4.654.903 € Rechnungsergebnis 

2017 550.384 € 3.671.636 € 4.771.509 € Rechnungsergebnis 

2018 428.267 € 3.568.454 € 4.592.347 € Rechnungsergebnis 

2019 1.268.439 € 3.238.643 € 4.066.622 € Rechnungsergebnis 

2020 529.475 € 4.076.523 € 4.876.094 € Rechnungsergebnis 

2021 459.297 € 4.625.372 € 5.133.183 € Rechnungsergebnis 

2022 387.425 € 4.359.153 € 4.807.051 € Rechnungsergebnis 

2023 658.976 € 4.221.180 € 4.654.316 € Rechnungsergebnis 

2024 398.611 € 4.395.676 € 5.579.183 € Planansatz 

2025 437.500 € 4.908.280 € 6.839.795 € Planansatz 

2026 340.278 € 4.946.916 € 7.330.837 € Planansatz 

Mittelwert 571.461 € 4.141.443 € 5.209.622 € k. A. 

 

 
 

 

Insgesamt wird die Gemeinde Dossenheim im Planjahr voraussichtlich   
12.618.031 € an Umlagen zahlen. 
 
Die Gewerbesteuerumlage entspricht voraussichtlich 9,72 % des erwarteten Gewer-
besteueraufkommens im Planjahr (3,5 Mio. €). 
 
Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage reagiert mit zweijähriger Verzögerung auf 
die Steuerkraftsummen. Für das Planjahr ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2024 
relevant. 
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2.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Ordentliche Aufwendungen sind solche, die im Rahmen der gewöhnlichen Ge-
schäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen; sie sind zumeist planbar oder gar regel-
mäßig wiederkehrend. 
Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Allge-
meiner Geschäftsaufwand, nicht gebäudebezogene Versicherungen, Rechts- und 
Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Straßenentwässerungskos-
tenanteil sowie Erstattungen an Dritte.  
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 1.905.112 € veranschlagt. Dies 
entspricht einer Steigerung von 129762 € oder 7,31 % zum Vorjahresansatz. 
(1.775.350 €). 
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2.1.3 Budget- und Deckungsregeln 

 
Haushaltsrechtliche Grundlagen 
Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaus-
halte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet 
mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 
Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem 
Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haus-
haltsplan nichts anderes bestimmt wird. 
 
Budgetstruktur 
Die Gemeinde Dossenheim hat sich dazu entschieden, grundsätzlich für jedes Produkt 
ein eigenes Budget zu bilden. Hierbei wird von einem Produktbudget gesprochen. Bei-
spielsweise stellen die Spielplätze und der Bauhof jeweils ein eigenes Produktbudget 
dar. In Einzelfällen werden mehrere Produkte zu einem Mehrproduktbudget zusammen-
gefasst z. B. Kinderbetreuung. 
Der Budgetbaum der Gemeinde Dossenheim ist im Anhang abgedruckt. 
 
Budgeteinheiten 
Jeder Teilhaushalt bildet ein Hauptbudget. Jedes Hauptbudget enthält mehrere Teilbud-
gets. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebe-
nen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen haben 
dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu 
achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf grundsätzlich nicht überschritten, be-
ziehungsweise der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erzielt wird. 
Sollte der in einem Teilbudget ausgewiesene Zuschussbedarf von dem budgetverant-
wortlichen Amt aus nicht zu vertretenen Gründen überschritten beziehungsweise der 
veranschlagte Überschuss nicht erreicht werden, ist ein Ausgleich durch ein anderes 
Teilbudget im selben Teilhaushalt möglich. 
 
Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts 
Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind 
grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Personal- 
und Versorgungsaufwendungen, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstü-
cke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen und Investitionszu-
schüsse sowie Aufwendungen für interne Leistungen. 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Personalaufwendungen sowie Versorgungsauf-
wendungen ist bei der Zentralstelle. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wer-
den über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein 
eigenständiges Querschnittsbudget „Personalaufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt die 
Zentralstelle die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen 
nicht andere Budgets der Zentralstelle. 
Die Verwaltungsleitung wird im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung weitgehend in die 
Entscheidungskompetenzen im Personalbereich eingebunden. Sie wird regelmäßig 
über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen 
von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Personalmaßnahmen werden im Ein-
vernehmen zwischen Budgetverantwortlichen und Zentralstelle getroffen. 
Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist bei der Gemeinde Dossenheim auch 
weiterhin unumgänglich. Die einzelnen Organisationseinheiten sind aufgrund ihrer 
Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Nur der gesamte 
Kernhaushalt selbst besitzt die optimale Größenordnung. Aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit und Rechtssicherheit müssen zudem grundsätzlich alle Bearbeitungsfunktionen 
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im Personalbereich von der Einstellung über die Höhergruppierung beziehungsweise 
Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren zentral wahrgenommen werden. Nicht zu-
letzt der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, 
um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und gezielte Personalentwicklungskonzepte um-
setzen zu können. 
 
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen  
Anlagen 
Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Sachkonten  
 
42410000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen 
42110000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und  
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 
ist entgegen der Personalaufwendungen nicht zentral geregelt. Daher greifen auf dieses 
Querschnittsbudget mehrere Bewirtschafter zu. Die Praxis wird zeigen, welche Maß-
nahmen von Seiten der Kämmerei getroffen werden müssen, um hier eine weitgehend 
plangleiche Verteilung des Budgets zu erreichen. 
 
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wer-
den über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets) 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bau-
lichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen werden zentral von der Kämmerei bewirtschaftet und 
über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus 
der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig de-
ckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die Bewirt-
schaftung erfolgt durch die Kämmerei. 
 
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungs-
verrechnungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt. 
 

Einsparungen können für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortli-
chen verwendet werden.  
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2.2 Finanzhaushalt 

2.2.1 Einzahlungen 

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts 2026 stellen sich wie folgt dar: 
 

 

Einzahlungen 

2024 2025 2026 Veränderung 

Planung Planung Planung 2026/2025 

€ € € % 

Steuern und ähnliche Abgaben 17.171.999 17.987.537 17.667.313 -1,78% 

Zuweisungen, Zuwendungen und allg. Umlagen 12.717.009 11.527.832 13.921.951 20,77% 

Transfereinzahlungen 1.500 1.500 1.500 0,00% 

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 1.760.107 2.353.907 2.624.157 11,48% 

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.363.974 1.331.709 1.342.184 0,79% 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.470 169.470 95.880 -43,42% 

Zinsen und ähnliche Einzahlungen 700 700 700 0,00% 

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 409.700 409.700 390.200 -4,76% 

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.343.000 1.285.500 1.407.000 9,45% 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1.500.000 265.000 1.924.700 626,30% 

Einzahlungen aus Kreditaufnahme 1.600.000 4.100.000 2.000.000 -51,22% 

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt 37.949.459 39.432.855 41.375.585 k.A. 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisungen, Zuwendungen und
allg. Umlagen

Transfereinzahlungen

Entgelte für öffentliche Leistungen
und Einrichtungen

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen

Einzahlungen aus Kreditaufnahme
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Der Finanzhaushalt ist in großen Teilen ähnlich wie der Ergebnishaushalt aufgebaut. 
Er gliedert sich in Teilfinanzpläne.  
Im Finanzhaushalt sind neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Fi-
nanzierungstätigkeit, die dem bisherigen Vermögenshaushalt entsprechen, auch die 
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten und somit sind 
die Zahlungsströme bereits in der Planung abgebildet.  
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2.2.2 Auszahlungen 

 
Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushalts 2026 stellen sich wie folgt dar: 

 

Auszahlungen 

2024 2025 2026 Veränderung 

Planung Planung Planung 2026/2025 

€ € € % 

Personalauszahlungen 6.670.430 6.627.580 6.757.476 1,96% 

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.797.420 5.525.206 5.866.753 6,18% 

Zinsen und ähnliche Auszahlungen 91.900 87.800 145.000 65,15% 

Transferauszahlungen (ohne Investitionszu-
schüsse) 

17.812.309 21.167.444 22.162.640 4,70% 

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.904.240 1.775.350 1.905.112 7,31% 

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden 

25.000 1.440.000 40.000 -97,22% 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.238.000 4.468.000 7.209.000 61,35% 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 

449.400 330.500 700.230 111,87% 

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 50.000 35.000 45.000 28,57% 

Auszahlungen für Kredittilgungen 250.000 85.000 125.000 47,06% 

Summe Auszahlungen Finanzhaushalt 38.288.699 41.541.880 44.956.211 k. A.  

 

 
 

 
  

Personalauszahlungen

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für
Investitionsfördermaßnahmen
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2.2.3 Ergebnis Finanzhaushalt 

 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit für das 

Jahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts i. H. v. 793.096 € einge-

plant wird. Somit fehlen diese Gelder aus dem laufenden Geschäft zur Finanzierung 

der investiven Maßnahmen.  

Im investiven Bereich sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  

i. H. v. 3.331.700 € sowie Auszahlungen i. H. v. 7.994.230 € eingeplant. Eine Einzel-

aufstellung der investiven Auszahlungen finden Sie im nächsten Kapitel. 

Zum Haushaltsausgleich wird im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € 

notwendig. Zuletzt fallen im Planjahr 2026 noch Tilgungsauszahlungen i. H. v. 

125.000 € an. 

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haus-

haltsjahres 2026 beträgt -3.580.626 €. 
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2.2.4 Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts (ohne Kredittilgungen) 
 

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung    

Produkt Leistung Bezeichnung Maßnahme Ansatz 2026 

11.20.0200 - Hard- und Software Kun-
denbetreuung/Benutzerservice 

Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 418.000 € 

11.24.0155 - Wohn- und Geschäftsge-
bäude 

Hochbaumaßnahmen 222 3.000.000 € 

11.24.0251 - Steinbruch Leferenz Hochbaumaßnahmen 101 25.000 € 

11.24.0252 - Steinbruch Vatter Hochbaumaßnahmen 235 20.000 € 

11.33.0100 - Abwicklung von Grund-
stücksgeschäften 

Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 

801 40.000 € 

25.21.0000 - Archiv 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 25.000 € 

Summe   3.528.000 € 
    

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung / Soziales   

Produkt Leistung Bezeichnung Maßnahme Ansatz 2026 

12.21.0300 - Überwachung des ruhen-
den Verkehrs 

Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 9.000 € 

12.60.0000 - Brandschutz 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 23.300 € 

12.60.0000 - Brandschutz 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

102 7.000 € 

12.60.0000 - Brandschutz Tiefbaumaßnahmen 350 5.500 € 

12.80.0000 - Katastrophen- und Bevöl-
kerungsschutz 

Hochbaumaßnahme 102 17.500 € 

12.80.0000 - Katastrophen- und Bevöl-
kerungsschutz 

Hochbaumaßnahme 104 81.000 € 

12.80.0000 - Katastrophen- und Bevöl-
kerungsschutz 

Hochbaumaßnahme 219 90.000 € 

Summe   233.300 € 
    

Teilhaushalt 3 - Bildung/Kultur/Gesundheit   

Produkt Leistung Bezeichnung Maßnahme Ansatz 2026 

21.10.0101 - Neubergschule 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 44.000 € 

21.10.0102 - Kurpfalzschule 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

102 5.000 € 

21.10.0102 - Kurpfalzschule Hochbaumaßnahme 410 235.000 € 

 36



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

28.10.0000 - Sonstige Kulturpflege 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 6.400 € 

36.20.0100 - Kinder- und Jugendarbeit 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 2.000 € 

42.41.0101 - Jahnhalle 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 40.000 € 

42.41.0103 - Neubergturnhalle Hochbaumaßnahme 234 100.000 € 

42.41.3000 - Sportplätze 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

207 16.000 € 

Summe    448.400 € 

    

Teilhaushalt 4 - Bauen und Verkehr    

Produkt Leistung Bezeichnung Maßnahme Ansatz 2026 

11.25.0300 - Leistung zentraler Werk-
stätten 

Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 10.000 € 

11.25.0300 - Leistung zentraler Werk-
stätten 

Hochbaumaßnahme 231 200.000 € 

11.25.0500 - Verwaltung von Fahrzeu-
gen und Geräten 

Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 75.000 € 

51.10.0100 - Stadtentwicklung Sanierungsberatung 501 60.000 € 

51.10.0100 - Stadtentwicklung Hochbaumaßnahme 502 60.000 € 

54.10.0100 - Straßen, Wege und Plätze Tiefbaumaßnahmen 238 160.000 € 

54.10.0100 - Straßen, Wege und Plätze Tiefbaumaßnahmen 333 100.000 € 

54.10.0100 - Straßen, Wege und Plätze Tiefbaumaßnahmen 351 50.000 € 

54.10.0102 - Feld- und Wirtschaftswege Tiefbaumaßnahmen 308 5.000 € 

54.10.0200 - Verkehrsausstattung Hochbaumaßnahme 101 5.000 € 

54.10.0200 - Verkehrsausstattung Tiefbaumaßnahmen 350 100.000 € 

55.10.0200 -Freizeitanlagen und Spiel-
flächen 

Hochbaumaßnahme 415 25.000 € 

55.20.0000 - Gewässerschutz/Öffentli-
che Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 

Sonstige Baumaßnahmen 306 2.000.000 € 

55.20.0000 - Gewässerschutz/Öffentli-
che Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 

Sonstige Baumaßnahmen 338 200.000 € 

56.10.0700 - Konzeptionen zum Klima-
schutz u. ökol. Energieplanung 

Sonstige Baumaßnahmen 101 70.000 € 

56.10.0700 - Konzeptionen zum Klima-
schutz u. ökol. Energieplanung 

Sonstige Baumaßnahmen 220 200.000 € 

56.10.0700 - Konzeptionen zum Klima-
schutz u. ökol. Energieplanung 

Zuweisungen und Zuschüsse für In-
vestitionen 

603 20.000 € 

Summe     3.340.000 € 
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Teilhaushalt 5 - Wirtschaftliche Unternehmen /Betriebe   

Produkt Leistung Bezeichnung Maßnahme Ansatz 2026 

53.60.0100 - Leitungsgebundene Breit-
bandinfrastruktur 

Zuweisungen und Zuschüsse an 
Zweckverbände und dgl. 

602 25.000 € 

53.80.0000 - Abwasserbeseitigung Tiefbaumaßnahmen 345 400.000 € 

54.70.0000 - Verkehrsbetriebe 
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

103 12.000 € 

55.30.0000 - Friedhofs- und Bestat-
tungswesen 

Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen und  beweglichem 
Sachvermögen 

101 7.500 € 

Summe     444.500 € 

    

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft   

Produkt Leistung Bezeichnung Maßnahme Ansatz 2026 

61.20.0000 - Sonstige allgemeine Fi-
nanzwirtschaft 

Tilgung von Krediten 999 125.000 € 

    

Gesamtsumme   8.119.200 € 
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3. Ordentliches Ergebnis sowie Ergebnisrücklage- und       
Schuldenentwicklung 

 

3.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2026 stellt sich im Vergleich mit der 
ehemaligen Investitionsrate wie folgt dar: 
 
   

Jahr 
Ordentliches Er-
gebnis *Investiti-

onsrate 
Stand 

2016 2.101.267,80 € Rechnungsergebnis 

2017 -360.739,34 € Rechnungsergebnis 

2018 3.681.679,53 € Rechnungsergebnis 

2019 6.130.414,70 € Rechnungsergebnis 

2020 5.301.963,00 € Rechnungsergebnis 

2021 1.421.226,00 € Rechnungsergebnis 

2022 93.002,00 € Rechnungsergebnis 

2023 23.008,00 € Planansatz 

2024 45.160,00 € Planansatz 

2025 -2.586.025,00 € Planansatz 

2026 -1.978.096,00 € Planansatz 

Mittelwert 1.261.169,15 € k. A. 
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 3.2 Entwicklung der Ergebnisrücklage 

 
Die Zuführungen bzw. Entnahmen aus der Ergebnisrücklage gemäß § 23 GemHVO 
haben sich seit der Doppikumstellung wie folgt entwickelt: 
 
 

Jahr 
Ordentli-

ches Ergeb-
nis 

Abdeckung 
von Fehlbe-

trägen 

Zuführung zur 
Rücklage aus 
Überschüssen  

Entnahme aus der 
Rücklage aus Über-

schüssen 

Entwicklung 
Rücklage ohne 
Sonderergeb-

nis 

2021 1.417.082 € 0 € 1.417.082 € 0 € 5.472.893 € 

2022 4.665.678 € 0 € 4.665.678 € 0 € 11.612.471 € 

2023 -838.684 € -838.684 € 0 € -838.684 € 10.773.787 € 

2024 -836.000 € -836.000 € 0 € -836.000 € 9.937.787 € 

2025 -2.422.190 € -2.422.190 € 0 € -2.422.190 € 7.515.597 € 

2026 -1.978.096 € -1.978.096 € 0 € -1.978.096 € 5.537.501 € 

2027 -1.833.145 € -1.833.145 € 0 € -1.833.145 € 3.704.356 € 

2028 -2.457.716 € -2.457.716 € 0 € -2.457.716 € 1.246.640 € 

2029 -3.052.898 € -3.052.898 € 0 € -3.052.898 € -1.806.258 € 

Mittel-
wert -815.108 € -1.490.970 € 675.862 € -1.490.970 €   

      
Die Ergebniswerte ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden aus der jeweiligen Gesamtergebnisrechnung abgeleitet und stellen vorläufige 
Zahlen dar. Sie beruhen auf den ordentlichen Ergebnissen abzüglich der Abschreibungen sowie zuzüglich der Auflösungen. Die darge-
stellten Rücklagenveränderungen ergeben sich aus der Verrechnung der vorläufig ermittelten Jahresergebnisse mit den zum 31.12.2022 
vorhandenen Rücklagenbeständen. Die Werte dienen der haushaltswirtschaftlichen Vergleichbarkeit und stellen keine endgültigen Ab-
schlusszahlen dar. 

 

Jahr 
Ordentli-

ches Ergeb-
nis 

Abdeckung 
von Fehlbe-

trägen 

Zuführung zur 
Rücklage aus 
Überschüssen  

Entnahme aus der 
Rücklage aus Über-

schüssen 

Entwicklung 
Rücklage ohne 
Sonderergeb-

nis 

2021 1.417.082 € 0 € 1.417.082 € 0 € 5.472.893 € 

2022 4.665.678 € 0 € 4.665.678 € 0 € 11.612.471 € 

2023 -838.684 € -838.684 € 0 € -838.684 € 10.773.787 € 

2024 -836.000 € -836.000 € 0 € -836.000 € 9.937.787 € 

2025 -2.422.190 € -2.422.190 € 0 € -2.422.190 € 7.515.597 € 

2026 -1.978.096 € -1.978.096 € 0 € -1.978.096 € 5.537.501 € 

2027 -1.833.145 € -1.833.145 € 0 € -1.833.145 € 3.704.356 € 

2028 -2.457.716 € -2.457.716 € 0 € -2.457.716 € 1.246.640 € 

2029 -3.052.898 € -3.052.898 € 0 € -3.052.898 € -1.806.258 € 

Mittel-
wert -815.108 € -1.490.970 € 675.862 € -1.490.970 €   
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4. Entwicklung der Schulden 
 
Die Gemeinde Dossenheim hat zum 31.12.2025 voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 1.066.422,91 € und wird 2026 aller 
Voraussicht nach Zinsen von 41.653,39 € und Tilgungen von 88.504,60 € zahlen. Die voraussichtliche Restschuld per 31.12.2026 
beträgt, bei einer planmäßigen Neuverschulung von 2.000.000 € im Jahr 2026, 2.977.918,31 € was ungefähr 234,54 € pro Einwohner 
(12.697 Einwohner per 30.06.2024) entspricht. 
 
 

Bezeichnung 
Zinssatz Zins-

bindung 
Kreditlaufzeit 

Restschuld 
31.12.2025 

Zins 2026 Tilgung 2026 
Schulden-

dienst 2026 
Restschuld 
31.12.2026 

KfW Bank - Sanierung Kurpfalzschule 
Nr. 2454538 

4,5619%       
2028 

15.02.2028 62.445,00 € 2.563,67 € 24.990,00 € 27.553,67 € 37.455,00 € 

DZ Hyp AG, Münster                          
Nr. 330 624 3100 - Az. 923.227/1 

4,1%              
2028 

30.03.2047 630.562,39 € 25.391,80 € 30.000,00 € 55.391,80 € 600.562,39 € 

DZ Hyp AG, Münster                          
Nr. 330 624 1500 - Az. 923.227/3 

3,795%          
2030 

30.06.2035 373.415,52 € 13.697,92 € 33.514,60 € 47.212,52 € 339.900,92 € 

Neues Darlehen 2026 zu verhandeln     -2.000.000,00 €  2.000.000,00 € 

Summen   1.066.422,91 € 41.653,39 € 88.504,60 € 130.157,99 € 2.977.918,31 € 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 

5. Bericht über die Kassenlage im Jahr 2025 
 

Datum Kassenistbestand 
Bestand 

Kassenkre-
dite 

Bestand Festgeld-
anlage 

01.01.2025 7.448.663,43 € 0,00 € 2.500.000,00 € 

15.01.2025 6.257.231,46 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.02.2025 5.222.760,04 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.02.2025 5.614.031,27 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.03.2024 4.555.664,40 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.03.2025 3.536.745,71 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.04.2025 2.261.665,25 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.04.2025 1.588.793,82 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.05.2025 3.208.489,33 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.05.2025 3.553.139,26 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.06.2025 2.126.342,96 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.06.2025 3.239.664,61 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.07.2025 2.208.617,12 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.07.2025 1.925.484,59 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.08.2025 2.850.295,36 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.08.2025 4.953.489,52 € 0,00 € 2.000.000,00 € 

01.09.2025 1.681.314,29 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

15.09.2025 1.169.373,45 € 0,00 € 3.500.000,00 € 

01.10.2025 1.239.477,27 € 0,00 € 2.000.000,00 € 

15.10.2025 1.005.124,28 € 0,00 € 2.000.000,00 € 

01.11.2025 3.611.759,16 € 0,00 € 1.000.000,00 € 

15.11.2025 4.136.299,08 € 0,00 € 1.000.000,00 € 

01.12.2025 3.314.658,45 € 0,00 € 1.000.000,00 € 

15.12.2025   0,00 €   
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Dossenheim, den 10.12.2025 
 
 
 

 

                 

     ______________________ 
     Benjamin Wagner 
       Gemeindekämmerer 
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Schlüsselposition: 

Bezahlbarer 

Wohnraum 
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Schlüsselposition „Bezahlbarer" Wohnraum 

• 1.) Schaffung und Vermietung von barrierefreien Wohneinheiten 

▫ Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Baustart Haus der Begegnung 

  Es entstehen 7 Kommunal-steuerbare Mietwohnungen 

 Neubauvorhaben Lorscher Weg 24 wird fertiggestellt. Hier entstehen zwei 

Mehrfamilienhäuser mit zusammen 20 Wohneinheiten. Aufgrund der 

vorhandenen Aufzugsanlage sind die Wohnungen zumindest alle barrierefrei 

zugänglich.  

▫ Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen: 

 Noch keine genaue Messung der Zielerreichung möglich 

 

• 2.) Wiedervermietung oder Verkauf von 50 leerstehenden Wohneinheiten 

▫ Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Heidelberger Straße 30 und 32 mit insgesamt 676 qm Wohnfläche mit 24 

Wohneinheiten + Gemeinschaftsräume steht zur Belegung bereit 

 Anmietung von 9 Wohneinheiten mit 16 Zimmern und 460 qm Wohnraum 

 Kauf und zeitnahe Sanierung eines Wohnhauses mit 3 Wohneinheiten mit 9 

Zimmern und 130 qm Wohnraum 

 Genehmigung zur Sanierung und Nutzungsänderung in der Bergstraße 9. Hier 

entstehen 13 Wohneinheiten bei bisherigem Leerstand. 

 Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD Dossenheim, Die Linke 

Dossenheim zur Wohnraumpotenzial-Erfassung. Hier insbesondere 

Darstellung der Leerstände und anschließender Beurteilung und 

Entscheidung über das weitere Vorgehen, Vorstellung eines 

Zwischenberichts ist für den TA im Dezember anvisiert.   

▫ Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen: 

 (Wiedervermietete oder verkaufe leerstehende Wohneinheiten : 50) * 100 

 Zielerreichungsgrad: (49/50)*100 = 98% 
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• 3.) Ausbau oder Aufstockung von 100 Dachgeschossen 

▫ Bisheriger Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Ca. 2500 qm Wohnfläche an Dachgeschossen 

 Ca. 80 qm Wohnfläche pro Dachgeschoss  ca. 30 Dachgeschosse 

 Ca. 15 (2023), 9 (2024) und 7 (2025) zusätzlich genehmigte Dachgeschosse 

und Aufstockungen  

innerhalb Dossenheims 

 Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplan Ortsmitte 2a 

(hierdurch könnten bis zu 350 neue Wohnungen geschaffen werden) 

 Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplans Hauptstraße, 

Rathausstraße, Kronenburger Hof 

▫ Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen: 

 Ausgebaute oder aufgestockte Dachgeschossen : 100 * 100 

 Zielerreichungsgrad: (62/100)*100 = 62 % 

 

• 4.) Schaffung von 5000 qm neuen Wohnraums mit Bauträgern mit Erbpachtzinsverzicht 

durch die Gemeinde 

▫ Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Momentan nicht möglich, da abhängig von Gemeindeentwicklung und 

Flächennutzungsplan 

▫ Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen: 

 Noch keine genaue Messung der Zielerreichung möglich 
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• 5.) Reaktivierung oder ermöglichen der Umnutzung von leerstehenden 

Gewerbeimmobilien 

▫ Bisherige Maßnahmen zur Zielerreichung: 

 Mit dem Kauf eines Objektes hat die Gemeinde Dossenheim bereits eine 

leerstehende Gewerbeimmobilie erworben und schafft zahlreichen 

bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum für Geflüchtete und 

Asylbewerber 

 Schaffung von 40 Wohneinheiten und 2500 qm Wohnfläche in der 

Friedrichstraße 89/91 

 Nutzungsänderung Gewerbeeinheit in 3-4 Wohneinheiten 

 Nutzungsänderung Gewerbeeinheit in 2 Wohneinheiten 

 Nutzungsänderung eines Büros in Wohneinheiten 

 Nutzungsänderung Handschuhsheimer Landstr. in 40-50 Wohneinheiten 

▫ Zielerreichungsgrad gemessen mit Kennzahlen 

 (Reaktivierte, leerstehende Gewerbeimmobilien (GI) : gesamt leerstehende 

GI) * 100 

 Zielerreichungsgrad: (6 reaktivierte, leerstehenden GI : 5 gesamt 

leerstehende GI) *100 = 120 % 
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Schlüsselposition: 

Klimaneutrale 

Kommunalverwaltung 
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